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Urheberrechte des Architekten

Ein Bauwerk genießt nur dann ein Urheberrecht, wenn es aus der Masse des alltäglichen Schaffens herausragt.

Hierfür muss nach Beigel vorliegen:

„Eine eigenpersönliche geistige Schöpfung, die mit Darstellungsmitteln der Kunst durch formgebende Tätigkeit 

hervorgebracht und vorzugsweise für die ästhetische Anregung des Gefühls durch Anschauung bestimmt ist; 

dabei ist gleichgültig, ob das Werk neben seinem ästhetischen Zweck noch einem praktischen Gebrauchszweck 

dient. Der ästhetische Gehalt des Werkes muss jedoch einen solchen Grad erreichen, dass nach Auffassung der 

für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen 

Leistung gesprochen werden kann.“

(siehe Beigel, Urheberrechte des Architekten, Bauverlag 1984 Rn. 40 ff.)
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Anlage 1 zur Niederschrift über die Besprechung vom 04.02.1986
Vorschlag Prof. G. Böhm
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Anlage 2 zur Niederschrift über die Besprechung vom 04.02.1986
Vorschlag Prof. G. Böhm
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Vertrag mit Prof. Gottfried Böhm vom 25.11.1985 (Auszug)
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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